
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie warnen internationa-

(WHO, 2020) vor einer Zunahme von häuslicher Gewalt. 
Dabei wird insbesondere auf die Gruppe von gewaltbe-
troffenen Frauen und ihren Kindern vor einem erhöhten 

pandemiebedingten Lockdown-Maßnahmen hingewie-

Partnerschaften und Ehen hauptsächlich in den eigenen 

die Situation von betroffenen Frauen und ihren Kindern 
auswirken. Oder in anderen Worten: Infektionsschutz ist 

von Krisen, Krieg und Katastrophen sowie bei globalen 
Epidemien (z.B. Ebola, Covid-19) dazu tendiert, zuzuneh-

dabei gleichzeitig, sowohl das Risiko für das erstmalige 

Gewalt zu vergrößern (Piquero, Jennings, Jemison, Kauki-
nen & Knaul, 2021). Mittlerweile wird in diesem Zusam-

dem Gewaltvorkommen unter pandemischen Bedingun-

Häusliche Gewalt: Bedeutung, Formen und 

nach gelten Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 

gewährleisten und die Fortsetzung der Gewalt nachhaltig 
verhindern (vgl. Hagemann-White & Meysen, 2013). Die 

Gewalt� aus dem Jahr 2011, definiert Häusliche Gewalt in 

Artikel 3 folgendermaßen:

Im Sinne dieses Übereinkommens [�] bezeichnet der 
Begriff �häusliche Gewalt� alle Handlungen körperlicher, 
sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die 
innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen 
früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen 
beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig 
davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin densel-
ben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte; (Europarat, 
2011)

Trotz Ratifizierung der völkerrechtlich bindenden Istan-
bul-Konvention durch Deutschland im Jahr 2018 existiert 
gemäß der deutschen Frauenhauskoordinierung keine 
einheitliche, deutschlandweite Definition von häuslicher 
Gewalt. Vielmehr handelt es sich bei häuslicher Gewalt 
um einen Begriff, der im Laufe der Jahre durch die Praxis 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern wie Hilfen für gewalt-
betroffenen Frauen, Justiz, Polizei und Jugendhilfe etab-
liert worden ist (FHK, 2022). Oftmals wird der Begriff 
häusliche Gewalt fast synonym für den Begriff Partner-
schaftsgewalt bzw. für Gewalt in intimen Paarbeziehun-
gen verwendet, kann aber auch � breiter ausgelegt � Ge-
walt im Generationenverhältnis (z.B. direkte Gewalt 
gegen Kinder) miteinschließen. 
Kinder sind bei häuslicher Gewalt immer mitbetroffen 
und gelten in diesem Zusammenhang als besonders 
vulnerable und schützenswerte Gruppe. Sie müssen die 
Gewalt zwischen den Eltern (teilweise jahrelang) miterle-
ben und sind somit immer indirekt oder direkt in das 
Gewaltgeschehen eingebunden (vgl. Kavemann, 2013). 
In der Forschung wird mittlerweile davon ausgegangen, 
dass das Miterleben von Partnerschaftsgewalt zwischen 
den Eltern ebenso negative Auswirkungen auf die kindli-
che Entwicklung haben kann, wie direkt gegen das Kind 
gerichtete Gewalt (vgl. Kavemann, 2013; Ziegenhain, 
Künster & Besier, 2017). 

Des Weiteren kann häusliche Gewalt sowohl in heterose-
xuellen als auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaf-
ten auftreten (Ohms, 2020). Bei der Analyse von ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden zeigt sich, dass 
Frauen � nach wie vor � besonders gefährdet sind, Opfer 
von Partnerschaftsgewalt zu werden. Gemäß kriminalsta-
tistischer Auswertungen handelt es sich bei den von 
häuslicher Gewalt betroffenen Personen in über 80 
Prozent der Fälle um Frauen (BKA, 2021). In der Mehrzahl 
werden jene Gewalttaten von Männern an Frauen in einer 
Ehe, Partnerschaft und (Ex)-Partnerschaft (z.B. bei Schei-
dungen und Trennungen) begangen. Obwohl Männer 
ebenfalls von häuslicher Gewalt durch ihre weiblichen 
Partnerinnen betroffen sein können (vgl. Fiedeler, 2020), 

unterscheiden sich die Gewalttaten von Männern an 
Frauen erheblich in Ausmaß und Häufigkeit, Form und 
Schweregrad (z.B. wiederholte bedrohliche Gewalt, 
schwere Verletzungsfolgen). 

Gleichwohl in den letzten Jahrzehnten wichtige Erfolge 
bei der Bekämpfung von häuslicher Gewalt erzielt wer-
den konnten (wie z. B. die Strafbarkeit von Kindesmiss-
handlung oder der Platzverweis aus der gemeinsamen 
Wohnung bei Partnerschaftsgewalt), berichten nationale 
Polizeistatistiken (BKA, 2021) und internationale Organi-
sationen weiterhin von alarmierenden Zahlen: Beispiels-
weise belegt eine breit angelegte Erhebung zur Gewalt-
prävalenz in der Europäischen Union (EU), dass jede 
fünfte Frau (22 %) schon mind. einmal körperliche und/
oder sexuelle Gewalt durch ihren aktuellen oder letzten 
männlichen Beziehungspartner erlebt hat (FRA, 2014, S. 
10). 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) bereits früher in Auftrag gegebene Studie mit 
dem Titel �Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit 
von Frauen in Deutschland� (Schröttle & Müller, 2004). 
In dieser, bislang größten deutschen Repräsentativun-
tersuchung sind rund 10 000 Frauen im Alter von 16 � 85 
Jahren zu ihren Gewalterfahrungen in unterschiedlichen 
Lebenskontexten befragt worden. Dabei zeigte sich, dass 
bereits jede vierte Frau in Deutschland (25 %) schon 
einmal von körperlicher oder sexueller Gewalt durch 
ihren aktuellen oder vorherigen Beziehungspartner 
betroffen war. Zudem benannten 70 % der Frauen die 
eigene Wohnung als Tatort bei körperlicher und sexueller 
Gewalt (ebd.). 

Wie in Tabelle 1 dargestellt, lassen sich fünf Grundfor-
men von häuslicher Gewalt bzw. Partnerschaftsgewalt 

Wenn zu Hause bleiben keine Option ist: Häusliche Gewalt gegen Frauen 
und Kinder während der Covid-19-Pandemie

unterscheiden: körperliche Gewalt, sexuelle oder sexua-
lisierte Gewalt, psychische bzw. emotionale Gewalt, 
ökonomische Gewalt und soziale Gewalt (vgl. Brzank, 
2009). Meist treten diese Gewaltformen nicht isoliert 
auf, sondern erzeugen in ihrem Zusammenspiel (z.B. 
psychische und sexuelle Gewalt) ein komplexes, pro-
zesshaftes und sich öfter wiederholendes Machtgefälle 
innerhalb von Partnerschaften. Häusliche Gewalt bzw. 
Partnerschaftsgewalt stellt für Frauen weltweit ein gra-
vierendes Gesundheitsrisiko dar (vgl. WHO, 2003). Dabei 
gilt, dass sich alle Formen von Gewalt negativ auf den 
Gesundheitszustand von Betroffenen auswirken und es 
zu langfristigen gesundheitlichen Folgeerscheinungen 
(z.B. körperliche Folgen von Verletzungen, Beeinträchti-
gung der reproduktiven Gesundheit, psychische Folgen 
wie Depressionen, Schlafstörungen, Panikattacken, 
Suizidalität etc.) kommen kann. Auch bei Kindern erhöht 
das Miterleben von Partnerschaftsgewalt zwischen den 
Eltern, das Risiko für spätere gesundheitliche Folgebel-
astungen, z.B. in Form einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (vgl. Andrade & Gahleitner, 2020; Korittko, 
2020).
Schließlich muss festgehalten werden, dass häusliche 
Gewalt keineswegs ein soziales Randphänomen dar-
stellt, sondern in allen gesellschaftlichen Schichten bzw. 
sozialen Lagen und Milieus vorkommt (vgl. Büttner, 
2020; GiG-net, 2008).

Häusliche Gewalt in Zeiten von Covid-19

�Are you safe to talk?� � was frei übersetzt so viel bedeu-
tet wie: �Sind Sie allein und können Sie sprechen? � lau-
tet der eindrückliche Titel einer aktuellen Studie, die sich 
anhand der Erfahrungen von sozialprofessionellen Fach-
kräften mit dem Thema der Hilfesuche von gewaltbetrof-
fenen Frauen während der Covid-19-Pandemie beschäf-
tigt (Leigh, Peña, Anurudran & Pai, 2022).  Die Frage �Are 
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you safe to talk?� illustriert vor dem Hintergrund bereits 
dargelegter Aspekte (z.B. Tatorte von Gewalt) sowie von 

schwierige Lage von hilfesuchenden Frauen in Situatio-

Beispielsweise verzeichnete das bundesweite Hilfetele-

down-Phase im Frühjahr 2020 einen deutlichen Anstieg 

Die nachfolgend zitierten Zahlen und Daten geben einen 

Jahresbericht (BAFzA, 2021). In diesem Zeitraum wurden:

� 20 % mehr Gespräche zum Thema �häusliche Gewalt�  

Umfeld von betroffenen Frauen verzeichnet, die Rat und 

� 25 % mehr Anfragen von Personen vermerkt, die eine 

oder Chat: Dieser Anstieg zeigt, dass sich vor dem Hin-
tergrund von häuslicher Enge und Isolation insbesonde-

Diese Daten zeigen also nicht nur den deutlichen Anstieg 

chen außerdem auf die gestiegene Relevanz von Online-
Kontaktwegen für Betroffene bei der Hilfesuche aufmerk-

Armbruster und Klotzbücher (2020), welche Beratungs-

unterschiedlichen Gewaltformen auswertete: Auch hier 
wird von einem deutlichen Anstieg (20 %) der Anfragen 
zu körperlicher und sexueller Gewalt in der ersten Woche 
der Lockdown-Periode berichtet, welche sich allerdings 
in den nachfolgenden Wochen wieder langsam reduzier-

Vergleich berichten auch Brink et al. (2021). Der Facharti-
kel von Garthus-Niegel, Seefeld, Mojahed und Schellong 
(2021) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
neuere Zahlen zwar einen Rückgang der Fälle von häusli-
cher Gewalt vermuten lassen, dies jedoch �in deutlichem 
Gegensatz zur Schwere der beobachteten Verletzungen� 

Überblicksstudie von Piquero et al. (2021) geteilt, welche 
anhand einer systematischen Auswertung von insgesamt 
18 internationalen Forschungsstudien einen differenzier-
ten Überblick über die aktuelle Datenlage weltweit gibt.  

Conclusio

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
Covid-19-Pandemie allgemein große Herausforderungen 
für Paare, Familien und das familiäre Wohlergehen mit 
sich bringt, da alle Familienmitglieder über einen länge-
ren Zeitraum erhöhten Belastungen ausgesetzt sind. 
Dazu zählen beispielsweise: Ausgangs- und Reisebe-
schränkungen, die Reduktion von sozialen Kontakten, 
die Pflicht zum Home-Office bei gleichzeitiger Kinderbe-
treuung, die Krankenbetreuung von Familienmitgliedern, 
die Organisation von Home-Schooling, Kurzarbeit, Reduk-
tion des Familieneinkommens und Arbeitsplatzverlust.
Laut Expert*innen aus dem psychologischen und medizi-
nischen Bereich, lösen diese belastenden Faktoren nicht 
nur Existenz- und Zukunftsängste aus, sondern können auch 
eine Vielzahl an psychologischen Reaktionen (z.B. Angst, 
Depression, Wut) sowie ein erhöhtes Streitpotenzial bei 
Familienangehörigen hervorrufen (vgl. Hahlweg et al., 2021).
Wie bereits in der Einleitung dargelegt, können die 
soziale Isolierung und die andauernden Belastungen von 
Familien während der Covid-19-Pandemie, nicht nur zur 
Verschärfung von bereits bestehender Partnerschaftsge-
walt beitragen, sondern auch das erstmalige Auftreten 
von Gewalt in Ehe und Partnerschaft befördern. Es ist 
also weiterhin zu befürchten, �dass Beziehungskonflikte 
zunehmen und Partner*innen und Kinder einem erhöh-
ten Risiko körperlicher, emotionaler und sexueller Ge-
walt ausgesetzt sind.� (Hahlweg et al., 2021, S. 157).  
Die hier erwähnten Studien zeigen, dass es gerade in 
diesen, zum Teil neuen oder zugespitzten Situationen 
der Gewalt, eine zentrale Aufgabe unseres sozialen 
Hilfesystems sein muss, betroffene Frauen und ihre 
Kinder nicht allein zu lassen. Das bedeutet möglichst 
niederschwellige, aber sichere Kontaktmöglichkeiten mit 
Helfenden zu gewährleisten. Wenn sich, beispielsweise, 
der gewaltausübende Partner die meiste Zeit zu Hause 
aufhält und das Home-Office im Nebenzimmer eingerich-
tet wurde, kann ein ungestörtes Telefonat mit einer 
Beratungsstelle rasch zu einem Ding der Unmöglichkeit 
werden. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass der 
Ausbau von niederschwelligen Online-Beratungsforma-
ten (z.B. Chat ohne Anmeldung) eine gute Alternative zur 
klassischen Telefonberatung darstellen könnte. Zudem 
sollten öffentlichkeitswirksame Informations- und Sensi-
bilisierungskampagnen in sozialen Medien sowie die 
gezielte Weiterbildung und Unterstützung von sozialpro-
fessionellen Fachkräften und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den als zentrale Instrumente bei der Bekämpfung der 
sogenannten �Schattenpandemie� eingesetzt werden. 
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